
Viel Vertrauen, 
wenig Lösungen
Die Neuregelung der Arbeitszeiterfassung stellt viele Unternehmen vor Probleme. Vor allem in 
projektbezogenen Branchen klaffen Realität und rechtlicher Anspruch auseinander. Und alle 
 hoffen, dass es am Ende doch nicht so schlimm kommen möge. Sie dürften enttäuscht werden.

TEXT LUISA BOMKE

B
ei der jährlichen Pressekonferenz des 
Leipziger Bundesarbeitsgerichts sah sich 
die Präsidentin Inken Gallner diesmal 
genötigt, ein paar Dinge klarzustellen. Ja, 
die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung gelte 
bereits jetzt. Und nein, daran werde sich 

mit der Frage beschäftigt, was die Gesetzgebung der EU 
zur Arbeitszeiterfassung für deutsche Unternehmen be-
deutet. Und war zu einem eindeutigen Schluss gekom-
men: „Der Arbeitgeber ist verpflichtet, ein System einzu-
führen, mit dem die von den Arbeitnehmern geleistete 
Arbeitszeit erfasst werden kann.“ Keine Übergangsfris-
ten, keine Ausnahmen, keine Bedingungen. 

Seither sind die Personalabteilungen im Lande in 
Aufruhr. Vor allem in Unternehmensberatungen, Marke-
tingagenturen, Architekturbüros, Großkanzleien – jenen 
Branchen also, in denen die Arbeitswochen regelmäßig 
die 40-Stunden-Marke knacken. Weil die Menschen dort 
vor allem projektbezogen arbeiten und sich die Last 

auch durch die gesetzlichen Klarstellungen aus Berlin, 
die Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) „voraussicht-
lich“ bis Ende März zugesagt hat, nichts ändern. Und 
Gallner betonte: „Das Urteil schafft Vertrauensarbeits-
zeitmodelle nicht ab.“

Gefallen war dieses Urteil bereits im vergangenen 
September. Das Bundesarbeitsgericht hatte sich darin 
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kaum gleichmäßig verteilen lässt. Mal ist viel zu tun, mal 
wenig. Sie alle arbeiten meist nach dem Modell der Ver-
trauensarbeitszeit. Dabei wird in den Arbeitsverträgen 
eine Wochenarbeitszeit festgelegt. Wann diese erbracht 
wird, liegt in der Verantwortung der Mitarbeiter. Ver-
trauen eben. Ein Modell der Freiheit sei das, argumentie-
ren die Freunde des Modells. Ein Deckmantel fürs An-
häufen unbezahlter Überstunden, sagen die Kritiker.

Die Rahmenbedingungen sind längst klar geregelt. 
Angestellte dürfen lediglich acht Stunden am Tag und 
40 Stunden in der Woche arbeiten. Nur in Ausnahmen, 
hoher Krankenstand etwa oder Phasen, in denen pro-
duktionsbedingt mehr Arbeitskräfte benötigt werden, 
sind zehn Arbeitsstunden pro Tag erlaubt. Überprüft 
wird das selten. Dabei gibt es einen detaillierten Buß-
geldkatalog, der mit Höchststrafen von bis zu 30 000 
Euro oder Freiheitsentzug bei Missbrauch des Arbeits-
schutzes aufwartet.

So konträr die Meinungen seit jeher sind, so unein-
heitlich gehen die Branchen bei der Umsetzung ihrer 
Pflicht vor. Viele Firmen setzen weiterhin auf eine Kom-
bination aus Zeiterfassung und Vertrauensarbeitszeit. 
Vielfach heißt es, man befinde sich noch in der Abspra-
che mit den Betriebsräten. Der Baukonzern Goldbeck 
teilte auf Anfrage mit, dass man sich zu den Details der-
zeit nicht äußern wolle. Ähnlich halten es die meisten 
Verantwortlichen in Journalismus, Beratung und PR, die 
abwarten wollen, bis der Gesetzesentwurf vorliegt. Ein 
paar Vorreiter gibt es aber doch.

Andreas Butz leitet die Personalabteilung bei der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY. Für Butz und viele 
seiner Kollegen war die gesetzliche Ausnahme lange die 
Regel. „Wir sensibilisieren unsere Belegschaft für die 
Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes und weisen auf die 
Höchstarbeitsgrenze von maximal zehn Stunden am Tag 
hin“, so Butz. In heißen Phasen können Berater auch 
Stunden auf Samstage buchen und so die wöchentliche 
Arbeitszeit auf 60 Stunden verlängern. Bei allem darü-
ber hinaus schlägt das interne System Alarm. 

Rote Ampel bei zu vielen Überstunden
Wöchentlich müsse jeder seine dokumentierten Ar-

beitsstunden an die Führungskräfte weiterreichen, die 
dann sehen könnten, wie hoch die Belastung der Team-
mitglieder ist. „Diese Ergebnisse lassen wir in die Pro-
jektplanung und unser Ressourcenmanagement einflie-
ßen“, erzählt Butz. Seit knapp zwei Jahren reguliert EY 
die Belastung zusätzlich mit einem Ampelsystem. Leis-
teten Mitarbeiter zu viele Überstunden und gerieten in 
den roten, also gesundheitsgefährdenden, Bereich, wer-
de das sofort an Führungskraft und Betriebsrat gemel-
det. EY glaubt, so den bisherigen rechtlichen Anforde-
rungen zu genügen. Ob dem wirklich so ist, wird sich 
erst zeigen, wenn Hubertus Heil seinen Gesetzesentwurf 
vorstellt. Butz’ Konkurrenten KPMG und Deloitte teilen 
auf Anfrage mit, bereits eine Zeiterfassung eingeführt  
zu haben. Deloitte wolle aber dennoch auf Vertrauens -
arbeitszeit und flexible Arbeitsmodelle setzen.

METHODIK  
Das Handelsblatt 

 Research Institute (HRI) 
verschickte für die 

WirtschaftsWoche fast 
24 000 Befragungen an 
Anwälte aus 26 Fach-
gebieten. Die größte 

Gruppe stellen Anwälte 
für Gesellschafts- und 

Arbeitsrecht mit je 
mehr als 5200 Teilneh-

mern, die kleinste 
Sportrecht mit 560 Ju-
risten. In die Riege der 
Legal All Stars schaff-
ten es insgesamt 77 

Anwälte aus 54 Kanz-
leien. Zunächst wurden 

die Anwälte nach  
den renommiertesten 
 Konkurrenten befragt, 

dann stimmte eine 
 Jury aus Unter -

nehmensjuristen, 
 Professoren, Prozess -

finanzierern und 
 Beratern ab, gewichte-

te und  ergänzte.



3.3.2023 / WirtschaftsWoche 10

Möglichst viel Flexibilität wünscht sich auch Sebas-
tian Boll, Arbeitsrechtler bei PwC Legal. Zwar wollte sich 
das Beratungsunternehmen nicht zum eigenen Stand bei 
der Arbeitszeiterfassung äußern, jedoch berät PwC zahl-
reiche Unternehmen bei der Umstellung. Boll sieht noch 
deutlichen Handlungsbedarf bei seinen Kunden und 
versucht, Anreize zu schaffen: „Die derzeitige Debatte 
könnte dafür genutzt werden, die eigene Marke neu auf-
zubauen, um für die Arbeitnehmer ein attraktives Um-
feld zu schaffen.“ Gerade in Zeiten des Fachkräfteman-
gels könnten transparente, aber flexible Arbeitszeiten 
ein Wettbewerbsvorteil sein. 

Aus seiner Sicht gibt es noch eine Reihe offener Fra-
gen bei der Umsetzung der Dokumentationspflicht. Et-
wa: „Was zählt zur Arbeitszeit? Auf wen trifft das Gesetz 

zu – auch auf leitende Angestellte? In welcher Form sol-
len Stunden erfasst werden? Müssen Beginn und Ende 
einer Pause dokumentiert werden? Welche technischen 
Lösungen dürfen verwendet werden?“ Gerade die letzte 
Frage ist keineswegs trivial. So steht fest, dass Software, 
die Mausbewegungen oder Tastenanschläge erfasst, 
 unzulässig ist, weil sie die Mitarbeiter überwacht. Alle 
anderen Programme aber erfordern die manuelle Ein -
gabe von Start-, End- und Pausenzeiten – genau das, was 
die Freunde der Flexibilität vermeiden wollen.

Um zu kontrollieren, ob das Gesetz in den Unter-
nehmen angewandt wird, gebe es noch keine technische 
Lösung. „Aktuell kann man sagen: Ich vertraue Ihnen, 
dass Sie Ihre Arbeitszeit, im Rahmen der Vertrauensar-
beitszeit, richtig erfassen“, skizziert Boll das Dilemma. 
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„Ich kann die Erfassung an die Arbeitnehmer sogar dele-
gieren. Aber am Ende trifft mich als Arbeitgeber die Do-
kumentationspflicht.“ Um Zeiten zu kontrollieren, laufe 
es wohl auf Stichproben und Personalgespräche hinaus.

Alexandra Groß sitzt der Gesellschaft der führen-
den PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA) in 
Deutschland vor. Sie sagt: „Arbeitszeiterfassung ist un-
ser kaufmännisches Fundament in den beratenden Be-
rufen.“ Nur was erfasst wird, kann auch abgerechnet 
werden. „Billable hours“ heißen die auf einen Kunden 
gebuchten Stunden. Und jeder in der Branche weiß: Sie 
bilden nur einen kleinen Teil der Arbeitszeit ab. „Es gibt 
keine Stechuhr in unserer Industrie, sondern wir operie-
ren mit Vertrauensarbeitszeit“, sagt auch Groß. Die Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen würden ihre Stunden 
selbst ein- und nachtragen. Aus Groß’ Sicht habe sich 
das bewährt, die GPRA habe zudem unter ihren Mitglie-
dern ein Gütesiegel für das Agenturmanagement einge-
führt. Das Zertifikat erfordert unter anderem den Nach-
weis einer ordentlichen Stundenerfassung. Die GPRA 
glaubt, so die gesetzlichen Anforderungen umzusetzen.

Susanne Hoffmann, Geschäftsführerin von der PR- 
und Marketingagentur Palmer Hargreaves, weiß um die 
Gefahr der Selbstausbeutung, die in der Vertrauensar-
beitszeit liegt. Deshalb führe ihre Agentur Stichproben 
in unregelmäßigen Abständen durch. Seit 2020 erfasst 
die Agentur die Arbeitszeiten in ihrer Belegschaft täg-
lich. Doch auch Hoffmann sagt, sie erwarte „eine Welle 
der Bürokratiefrustration“.

Eine Branche, die die rechtlichen Anforderungen 
ganz genau kennen muss, sind die Großkanzleien. Sie 
beraten Unternehmen bei der Umsetzung des Urteils 
am Bundesarbeitsgericht. Für ihre Kunden leisten die 
hoch dotierten Anwälte oft zahlreiche Überstunden – 
mit dem klassischen Achtstundentag war das in der 
Vergangenheit selten vereinbar. Doch auch hier muss 
ein Umdenken stattfinden. Sören Seidel, Arbeitsrecht-
ler der Wirtschaftskanzlei CMS sagt: „Es hat über den 
entschiedenen Einzelfall hinaus Signalwirkung und 
wird insbesondere von Behörden als ,bindend‘ wahrge-
nommen.“ 

Kontrolle? Fehlanzeige!
CMS ist die zweitumsatzstärkste Kanzlei Deutsch-

lands. Auf Anfrage teilt das Unternehmen mit: „Unser 
internes Personalmanagementsystem bietet unseren 
Mitarbeitern verschiedene digitale Services, einschließ-
lich der Zeiterfassung.“ Die eigenen Prozesse würden 
regelmäßig überprüft und an neue  gesetzliche Vorgaben 
angepasst. So stelle das Unternehmen sicher, alle Aufla-
gen zu erfüllen. Ob die Mitarbeitenden jedoch an der 
Zeiterfassung teilnehmen müssen und inwiefern die 
Einträge überprüft werden, verrät CMS nicht. Die Kanz-
lei zeigt sich überzeugt, dass die „anwaltlichen Berufs-
pflichten handhabbare Ausnahmeregelungen erforder-
lich“ machten. Und richtet einen Appell an Hubertus 
Heil: „Der aktuelle Zielkonflikt muss im Sinne eines 
funktionsfähigen Rechtsstaats aufgelöst werden.“ n
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